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Kölner Appell  
 
  
Interkulturelle Arbeit in den Städten 
Verbindendes suchen, Verschiedenheiten zulassen 
(Beschlossen vom Vorstand des Städtetages Nordrhein-Westfalen in seiner 270. Sitzung am 
16. Juni 2008 in Wuppertal) 
 
 

1. Vielfalt in der Stadt ist Tatsache und Chance zugleich  
 

Die kulturelle Vielfalt in der Stadt gründet sich in der Vielfalt der kulturellen Milieus der 
Einwohner und Einwohnerinnen und deren lebendige Beziehungen zueinander. Unterschiedli-
che nationale und ethnische Herkunft, Geschlechtszugehörigkeit, Bildungshintergrund, 
Glaubenszugehörigkeit, personelle Biografie der Bevölkerung kennzeichnen urbane Gesell-
schaften, die sich ständig in Abhängigkeit von der Migrationsintensität, den wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklungen, aber auch durch den Dialog untereinander verändern. Damit 
entsteht eine Vielfalt, die bei mittel- und langfristiger Betrachtung als besondere Entwick-
lungschance verstanden werden kann. Die weitere Entwicklung dieser kulturellen Vielfalt 
benötigt Spielräume, die nicht beengt werden dürfen, sondern erweitert werden müssen, um 
kulturellen und gesellschaftlichen Reichtum durch Vielfalt wachsen  zu lassen.  
 
 
Es ist Aufgabe der Stadtpolitik, die Vielfalt, insbesondere die kulturelle Vielfalt als Gewinn 
und Bereicherung für das städtische Leben anzuerkennen und zu nutzen sowie dazu beizutra-
gen, dass sich diese Vielfalt in einem eben so offenen wie aufgeschlossenen Klima entfalten 
kann. Die Kulturakteure in den Städten sind sich seit jeher ihrer besonderen Verantwortung 
bewusst, unterschiedliche kulturelle Ausdrucksformen und integrative Angebote in einer of-
fenen Stadtgesellschaft zu fördern und mitzugestalten.  
 

2. Das Grundgesetz als normative Grundlage 
 
Vielfalt in der Stadtgesellschaft bedeutet aber nicht, individuelle oder kollektive Entwick-
lungsprozesse auch im kulturellen Raum schrankenlos sich selbst zu überlassen. Es bedarf 
vielmehr einer zentralen normativen Grundlage für ein dauerhaftes gesellschaftliches und 
interkulturelles Miteinander. Das Grundgesetz stellt das verbindende Element des geordneten 
und friedlichen Zusammenlebens dar. Es ist der zentrale Orientierungsrahmen für das Zu-
sammenleben aller. Vor diesem Hintergrund ist die Anerkennung verschiedener kultureller 
Identitäten zu verstehen. Sie bewegt sich im Rahmen der grundgesetzlichen Freiheits- und 
Bürgerrechte und ist unverzichtbar für die Integrationsbemühungen in Stadt und Land. Dia-
logfähigkeit und –willigkeit vorausgesetzt, kann auf dieser Basis Toleranz auf der Grundlage 
von Respekt und Nichtdiskriminierung gegenüber der Vielfalt als kostbares Kulturgut be-
zeichnet werden.  
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3. Interkulturelle Arbeit in den Städten  
 
Sowohl für die Künstlerinnen und Künstler, als auch die Rezipienten besitzen Kunst und Kul-
tur einen Eigenwert und ein Eigenleben. Kunst lebt unter anderem davon, Bezüge herzustellen 
und aus Altem, Fremden und Anderem Neues zu entwickeln. Die Künstlerinnen und Künstler 
kennen dabei weniger Grenzen territorialer, ethnischer oder auch sozialer Art. Kunst ist inso-
weit international und durchaus zunehmend interkulturell, ohne immer integrativ zu wirken.  
 
Das Verhältnis zwischen den lokalen Ausprägungen der Kultur einerseits und einer globalen 
Kultur andererseits ist durchaus nicht spannungsfrei, weil Kulturen überlagert werden können, 
wenn sie nicht in Verbindung gebracht werden. Bestehende Ängste der Mehrheitsgesellschaft 
und der Minderheiten sind ernst zu nehmen. Kommunale Kulturpolitik sollte sich darüber 
bewusst sein, dass die Menschen in der Stadt im Spannungsfeld von lokalen und globalen 
Kulturen und ihrer Beziehungen zueinander stehen.  
 
Kommunale Kulturarbeit hat unter anderem den Auftrag, die kulturelle Vielfalt in einem in-
terkulturellen Ansatz zu fördern. Dazu muss sie einerseits die Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen wahrnehmen und fördern. Den Angehörigen der unterschiedlichen eth-
nisch-nationalen Gruppen muss die Möglichkeit gegeben werden, sich in der Stadt zu 
verorten. Dazu gehört die Förderung der Kultur der ethnisch-nationalen Minderheiten genauso 
wie die Selbstvergewisserung der Bevölkerung der Mehrheiten. Soziale, lokale, regionale und 
globale Traditionen in allen Kultursparten dürfen andererseits nicht isoliert nebeneinander 
stehen. Kulturelle Vielfalt ist ohne eine beständig gepflegte dialogische Offenheit kulturpoli-
tisch nicht haltbar. Es sind deshalb möglichst intensive Verbindungen der unterschiedlich 
ethnisch-nationalen Gruppen herzustellen, die diese Praktiken pflegen. Es geht um die Ausei-
nandersetzung mit dem „Anderen“. Interkulturelle Kulturarbeit sollte das Ziel verfolgen, 
Verbindendes zu suchen und Verschiedenheiten zuzulassen.  
 
In diesem Sinne ist Kulturpolitik Integrationspolitik. Sie ist ein bedeutender Integrationsfak-
tor, der auf der Ebene der künstlerischen Produktion der sinnlichen, mentalen und 
intellektuellen Wahrnehmung und Auseinandersetzung arbeitet.  
 
Der Städtetag Nordrhein-Westfalen appelliert - auch unter Berufung auf die UNESCO-
Konvention zur Kulturellen Vielfalt - an 
 

- die Städte, der interkulturellen Arbeit in der Kulturpolitik der Städte einen noch größe-
ren Stellenwert einzuräumen. Alle kommunalen Kultureinrichtungen sollten die 
kulturelle Vielfalt in der Stadt beachten und bei Vergabe- bzw. Budgetentscheidungen 
berücksichtigen. Kultur- und Bildungseinrichtungen werden angehalten, sich in Pro-
gramm und Repertoire entsprechend aufzuschließen, weil interkulturelle Lernorte und 
Vermittlungsprozesse für Kinder und Jugendliche gestärkt werden müssen. Dem in-
terkulturellen Dialog kommt bei der Aufstellung von Kulturentwicklungsplänen eine 
wachsende Bedeutung zu. Eine angemessene Partizipation der Migranten/innen und 
Minderheiten sollte angestrebt werden.  
 

- das Land, sein Arbeitsfeld „kulturelle Integration“ mit den Städten auszubauen, Basis-
informationen zu erheben und spezifische Landesförderprogramme aufzulegen. In die 
Lehrpläne und Curricula ist das Lernfeld „interkulturelle Kompetenz“ aufzunehmen.  
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- das bürgerschaftliche Engagement vor Ort und die Wirtschaft, in allen Bereichen Ver-
antwortung für die Förderung kultureller Vielfalt zu übernehmen und in einen 
interkulturellen Dialog einzutreten. 

 
  


